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«à atonnlrt sich bey I. A. SÄZ IN Bern, «n» bey X1°L> r> /7». D4» ?!l>onnk»,e»t sûr 78 «Zummern ober Kr?in Vier ^
«Ken Posiàtern. ^ V/» «<!n>hr isi^in Bern 4 Fr. 5 vtz. «,,di ausser Bern

vrsssre» 5 Fr. 5 bN. F z^ »?
»!,»»»,,»> ,>»>»!»»>„,,»»>»,»>»».,»». ^ F âss'7^.

Der nme Schweizerische Nepublikancr.
MM
Ms

Herausgegeben von Usteri.

Mittwoch, den 24 Juni 1821. Fünftes Quartal. Den s Meßidor IX.

Gesetzgebender Rath, n. May.
(Fortsetzung.)

Folgende Gutachten der Finanzcommißion werden in
Berathung und hierauf angenommen:

Der gesetzgebende Rath —- auf die Botschaft des

Vollz. Raths vom 4. May igoi — verordnet:
Im Distrikt Monchey, Canton Wallis, sind folgende

Güterverkäuffe ratifiât:
1. Die Wiese lur lu lâàs, samt einer Bündte

hinter dem Bouveret um 622 Fr. ?btz.
2. I.e L1c>s Ouluuä, um -842 Fr.

Das Domaine (-runä LI08 genannt, 66 Iuch.
Land, samt einer Scheune, um 12275 Fr.

Bürger Gesetzgeber s Es war ans Versehen daß der
Verbalprvzeß von der ersten Versteigerung der Schloß-
güler zu Farvagnier, Canton Freyburg, un: 22950 Fr.
zu ralificiren vorgelegt wurde, zumal die Verwaltunqs-
kammer aus Anlaß eines Nachgcbots, über dieses Na-
tionalgut eine andere Versteigerung anzuordnen sich schul-
dig glaubte. Das Resultat dieser lezlen Versteigerung ist

nun, daß der Erlös aufzog Fr. komt, und die Schat-
zung um 10175 Fr., den ersten Erlös aber um 7;;° Fr.
übersteigt.

Ihre Finanzcommißion räth daher in Naportierung
der ersten Ratification, die. Ratifikation der i'ezten
Steigerung an.

Am i2. May war keine Sitzung.

In der Sitzung vom May ward ein Gegenstand
behandelt, der einsweilcn nicht öffentlich bekannt ge-
macht werden bürste.

Am 14. May war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, is. Maye
Präsident: Wyttenbach.

Die Finanzcommißion erstattet einen Bericht über
die Ratifikation einiger Nationalgüter im Canton Le-

man, der für ; Tage auf den Canzleytisch gelegt wird.
Die Petilionencommißion berichtet über nachfolgende

Gegenstände:

1. Jacob Glor von Wallissesten, Distrikt Basserstorf,
C. Zürich, dessen Ehefrau vor ^Wochen beerdigt worden
ist, verlangt iu seinemö^ten Jahr eine Dispensation um
eine durch das Gesetz verbotene Ehe mit seiner verstorbc»
neu Frauen Schwestertochter beziehen zu dürffen.

Die Petitionencommißion rathet an, den Potenten in
seinem Ansuchen abzuweisen. Wird an die Civilgcsetzgcb.
CoMmißion gewiesen.

2. B. Wadtli, ein ehmaliger Pintenschenkwirth in
der Gemcind Offrigen beschwert sich über einen Beschluß
der Vollziehung, der ihn als einen alten Wirth mit
einem Bewilligungs - Emolument von 40 Fr. belegt. —
Wird an die Polizeycommißivn gewiesen.

-Die Finanzcommißion erstattet Bericht über Ratifica.
tion einiger Nationalgüterverkänffe in hen Cantonm Lu«

zern und Bejn, der für z Tage auf den Canzleytisch

gelegt wird.
Die gleiche Commißion legt einen Bericht über eine

von der Gemeinde Menznau, Canton Luzern, begehrte

Theilung einer Astment vor, der für ; Tage auf den

Canzleytisch gelegt wird.

In geheimer Sitzung wird ein Gegenstand behandelt,
der einswcilen nicht bekannt gemacht werden soll.

(Die Fortsetzung folgt.)

Berichtigungen.
Hr. Carl Ludwig von Haller in seiner Geschichte

der Wirkungen und Folgen des öst err ei»



Mischen Feldzuges in der Schweiz, S.
-y?, lhcûl dem Publikum ein aliz» merkwürdiges Ak-

lenstück mit, und vicies Akleustück geht mich gar zu

nahe a», a!s daß ich es nicht nut einige» Randglossen

begleiten sollte.

Im Iiinmö «79? wenige Tage nach der Einnahme

von Zürich, sagt Haller, habe der RegierungSstalchaller

von Bern, Joy. Bap t. Tscharner, einen Brief
an den General Hohe geschrieben, worin er ihm
g meldet: »Daß ob ihm gleich seine mehrmals ver-

»langte Einlassung abgeschlagen worden, so habe er

» es doch i zc bey diesem neuen Wechsel der Dinge, um
„desto M.hr für seine Pflicht gehalten, cinsweilen auf

„ seinem gegenwärtigen Posten zu verbleiben, um mit-
„reist testen die Ruhe in einem Canton zu erhalte»,

z, wo sie am leichtesten gestört werden kömue. Ucbri-
„gen s habe er mit dem in Bern befind-
„lichen Negier un g 6 commissar bereits
„alle SR <r ßr e g e In getroffen, d a m i t die

„ K. K. T r uvp en bey ihrem Lo rrücken in
„den Canton Bern, ruhig und mit der
„ihnen schuldigen A a/tun g empfangen
„ w c r k> c n. Wenn ihm (dem Siallhnüer) daher noch

„eine Bitte beyzufügen criant: sey, so wäre es die:

„ Euer Excellenz meinen Vater in Bündten und weine

„ Zamil.e dahier (in Bern) zu empfehlen w. "
Dich ist daS Aktenstück und hier sind meine Rand-

glvsscn.

Der erinnert sich nicht mehr an die kritische Lage,
worin sich unser Vaterland i» den Monaten May und

Juuius ,799 befand? Unter dem (gewiß mißbrauchten)

Namen des vormaligen Schultheißen Steigers foberlc

«me Proklamation die Schweizer auf, die Sache Got-
des und der Religion zu versechten, das ist, die Frau-
zoscn samt und sonders, wo und wie man sie anträfe,

zu Meuchelmorden. Die innern Gähumgen hatten

Knegsg richte veranlaßt; Geiseln wurden ausgchvdcn;
die fränkische Armee wich Zusehens der Ucbcrmacht ihrer
Feinde; tie Gesetzgebung lekretirte den Landsturm,
oder um neu zusprechen, verwandelte Helvetic» in ein

eigentliches Lager — Alles lieg aus die Möglichkeit
schließen, daß der größte Theil von Helvetic» IN die

Gemalt der Ocstcrrcicher fallen könnte, ugd daß die

Neuerung wenigstens auf einige Zeit sich nach Frank-
reich werde begeben müssen.

Nun auf diesen wenigst möglichen Fall hin,

perlangle ich Vwhalumgkbcsehle som Direktorium.
Ledhast schiidcete ich die Sli uwuug d.r Gemüther, be-

wies das Lächerliche, das Unmögliche eines Landstur,
mes, und endete mit der Mittheilung meines Eutschlus,
ses, wenn keine andern Justtuttionen ankämen, den
Canton Bern in dem Zustande der Paßivilät zu erhalten.

Die Verhaltnngsdesehle blieben aus, und so gab ich
daim meine Einwilligung, daß B. T scharner seinen
Unierbeamlen die Möglichkeit eines östrcichitchen Ueber»

fallcs berichten und bey dieser Möglichkeit ihnen zur
Pflicht mache» sollte, alle Partheyungcn zu ersticken,
alle politische» Verketzernngsunfugen zu verhindern, alle
Selbstrache unmöglich zu machen und endlich darauf
hin mit allem Ernst zu arbeiten, daß jedermann sich

menschlich und rechtschaffen gegen Alles Militär bey sei.

mm Rückzug, und ohne die mindeste Zügelivsigkeit,
ohne irgend einen barbarischen oder unmoralischen Aus,
beuch von Leidenschaften bey dessen Vorrücken betrüge.

Dieß allein und mehr nicht ist die Verbindung, in
welcher ich mit TfHaruern Maßregeln zur Beybehaltnog
ver innern Ruhe des Cantons Bern — auf diesen

Fall hm getroffen habe. Tschanicr verfertigte das Kreis»
schreiben, das ich nicht eher zu sehen bekomme», als
da ich ihm daraufhin seine Entlassung ankünden mußte.
Und wie hält' ich auch neugierig darnach sey», oder
ein Mißtraue» in einen Mann setzen sollen der mit La-
harpen unaufhörlich im vertraulichsten Briefwechsel stand,
und besage meiner Instruktion, das Zutrauen der Re.
gierung wenigstens so gut wie ich bc,aß?

Daß nun Tscharner hingegangen und an

Hotzen geschrieben, ist einzig und allein TscharncrS
Sache, von der ich so wenig gewußt und an der ich
so gar keinen Antheil habe: d a ß H e r r v o n H a l-

le r s Schrift mich z u e r st v on der Exi»
ltenz des T sch n r n e c sch en Briefes an
General Hvtze hat benachrichtigen müsi
sen.

Indessen mag Hall er auch mir, wenn er will,
mein obengemeldtcs Betragen als eine pcrsönliehe
N v r sichts m aßr e g el ausdeute». Wem mein gan-
zcr politischer Lebcnslauf, vom März 1798 an, wo
ich Vergebung allee Unbilden und Eidschnu. sich nie

zu rächen, meinen Mitgefangenen Brüder» vorschlug
und von ihnen erhielt, bis auf den heuligen Tag, an

dem tie Gememdekammer von Bern Land und Leute

des ehemaligen Bermrgebtctes, als S t a d tcigcnthum
anspricht, nicht als eme harmonische Reihe humaner,
jede Willkühr auöschinß.nder Gesinnungen und Hand-
limgeu vorkömmt —> den bin ich ausser Smnde eineS

andern zu bckchren — denn auch Ich war leider Stt-



gienlngscommissâr!: — Und diese Leute, ohne
einen einzigen Unterschied, können ja

nicht verlangen, baß man ihnen auf ihr Ehrenwort

glaube, weil alle, o h ne U nterschied, Männer

waren, (S. ,6 —57) „mit unumschränkter
„'Gewalt, denen man alle Erpressungen,
„Räubereyen und Gewaltthätigkeiten
„gestattete, wofern sie nur den Volks,
„willen lahmten und die Revolutions-
„ sache begünstigten. Männer die gar
„keine andere Instruktion hatten, als
„alles zu thun, was sie nöthig fanden
„und wenn sie etwas nicht untern eh-

„men durften, d ein D i r e k t 0 r i 0 z u schrei.

„ b e n. Kurz, so schlecht ausgewählte Männer, daß

„ eine ungeheure Menge von Personen aller Stände

„ arrelirl, und e n dlrch sogar die angesehensten eh.

„maligen Magistrate von :c. und auch von Bern
„ als Geiseln ausgehoben wurden " ;c. tt.

Es sey mir indessen doch erlaubt, bey Anlaß dieser

Stelle, zu bemerken, daß Ich wenigstens vom Direk-
torio niemals weder diese unumschränkte Gewalt noch

diese saubere Instruktion erhalten habe; daß ich mich

hienlit verpflichte, alle Erpressungen, Rändereycn und

Gewaltthätigkeiten die ich mir als Commissar habe zu

P a r a l
179L.

Anrede des Bürgers Hermann O. ss.

an den commandierenden General
Schauen bürg, im Namen eines
Bürgerausschusses.

Bürger General!

Evelmüthiger Beschützer unsers Vaterlandes! Die
hier vor Ihnen stehende Bürger macheu einen Ausschuß
der hiesigen Stadlcinwvhner aus, und unsere dicßmalige
Angelegenheit kann wohl keine andere seyn als diese,
unserem Wvhlihätcr das ungehcuchelce Opfer der rein.,
sten Ergebenheit und Dankbarkeit zu bringen.

Ihrer Tapferkeit, Bürger General! verdanken wir
das unschätzbare Kleinod der Freyheit und Gleichheit:
^hrer menschenfreundlichen Schonung die Retlnng und
Erhaltung unserer Stadt; Ihrer unerschütterliche» Ort.
rungs - und Gerechtigkeit-liebe die Sicherheit unserer
Personell, unseres Eigenthums, und die allmähligc Bc.
nchigung unserer jammernden Weider und Kinder.

Schulden kommen lassen, mit Gut und Blut wieder gut

zu machen; daß ich alle Personen im Canton Bern,
die ich habe arretieren oder als Geisel aushcden lassm,

hiemic auffodcre, ihre dießfallige Kostensliste durch einen

der neuen Bernerrabulisicn aufsetzen zu lassen — sie soll

ohne Modcrierung bey Kreutzer und Pfenning bezahlt

werden; endlich daß ich mich hiemit anheischig mach?,

aus meinem Beutel jeden Rappen wieder zu erstatten,

den ich irgend einer Gemeinde des ganzen Canco-is

Bern (die ohnehin am grausamsten niedergetretene

Hauptstadt desselben am wenigsten ausgenommen noch

vorbehalten) an Requisitionen, Führungen, Emquariie-.

rungcn, Kost und andern dergleichen Commissariats,
artikcln verursachet habe.

Doch genug und mehr als genug von meiner W?«

nigkeit! — Ich bitte das Publikum dafür um Verge,

bung, und hoffe selbe um desto eher zu erhalten, wenn

ich damit ende, daß ich ini Na neu meiner Mitbürger
des Cantons Solothurn, die Hallwsche Behauptung von

dem Grate ihres Abscheu's gegen die Franzose» (S- 64),

daß sie deren eine ziemliche Menge umge.
bracht, d. i. gemeuchelmvrbet haben, für eine ad,

scheulichc, jedes Christenhcrz empörende Unwahrheit
erkläre. — Bern den 20. Iunius 1801.

U. I. Lüthy.

l e l e n.
1801,

Die Gemeindsverwaiter und Comnussarien
der Stadk Bern als dermalige Stelwer-
treter der Bürgerschaft von Bern / an
den provisorischen Gchtzgebungsrath der
helvetischen Republik.

Bern, den 15. Juni >8o>.

Wir haben die Ehre Bürger Gesetzqc'oimgöräthe,

Ihnen die hier beygchende Protestation gegen die V°r>

theilung des Cantons Bern einzugeben. So lange die

Schweitz durcheinander geworfen und als ein erobertes

Land behandelt wurde, mußte sich allcs räch den Um,
ständen fügen. Daß aber jezr, da sie unabhängig erklärt

werden, und die Cantonseintheiinngen gröii'l.lheüs wie-
der Platz finden sollen ganze Landschaften von der Srabt
Bern abgerissen werden, die nur durch sir zur Schweiz
gekommen sind und dazu gehören; die Jahrhnnderle hin-
durch den Schutz und die Wohlthaten genossen, die ihre
weise Regierung über das gauze Land ausbreitete, nag
der sie gstcin den Wohlstand zu verdanken haben, zu dem


	Gesetzgebender Rath

